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äUBffc. ftfjtoeiî. f>ottiw.=Seitttnfl ;„Mdfterblatt") 40ë

Infjniiliiiteit pm 6Me unb pr
SSrbcnuiö kr Srfiünfjcit lier 6töbte.

Aerljanbtungen am ©d) weizerifchen ©täbtetag
in ©laruS, 3. September 1911.

(Korr.)

(Scfjlujj.)
Ad 7. gür baS gewöfjnlidje Sauoerbot ift eine

©ntfdjäbigung nidjt gerechtfertigt. Süchtige Ardjitetten
unb Saumeifter werben ot)nel)in itire Käufer fo erftetten,
baf; fie baS ©tabtbilb nidjt oerunftalten, Aber bei unS

ift eben ©uoerbefreiljeit; jeder ausgediente ^otijifi, ©cfjufj»
ntactjer ufro. fann Saufpefulant werben, ©erabe bei
biefen fommt meiftenS ber materielle ©tanbpunft in
S3etracE)t. Db ber Sau fdjön ift, ob et in baS ©trafen»
bilb pafft ober nictjt, ift Siebenfache ; Hauptfadje ift
eine möglidjft hohe Serjinfung beS angelegten Kapitals.

©iefeS ©pefulantentum ift ber KrebSfdjaben für alle
biejenigen, bie nach langem ©tubium unb in ber PrariS
bie Aufgabe m praftifdjem, fanitärem unb feuerpolizeilich
richtigem ©inne unb namentlich auch äftljetifdjer Se»
Zietjung richtig löfen wollen. ®iefen &ecf)nifer follen
mir frühen. ®as fattn mit fleinen Rütteln gefdjetjen.
$ie Sefjörben tjaben nidEjt nur ein Siecht, fonbern ge»
rabezu bie Pflicht, hier einzugreifen.

Aßie baS gefctjetfen fann unb um ben Seljörben bie
richtige Anleitung zu geben, würbe eine SRufteroerorbnung
Zum ©djufze beS ©täbtebilbeS aufgeftellt, bie als Aßeg»
leitung bienen foil. ®ie Aufteilung fold)er Seftimtnungen
ift möglich, weil baS ©infüljrungSgefeiz zum neuen gioit»
gefetzbuch ben weiften Kantonen baS Redjt einräumt,
foiche Seftimmungen zu erlaffen.

Stuft« einer Sßerorbnung zum ©cfjufte be§ ©tabtbilbeS.
§ 1. ®ie baupolizeiliche ©enetjiitigung zur Ausführung

oon Sauten unb baulichen Aenberungen ift zu oerfagen,
roenn oon biefen eine Serunftaltung beS ©trafen», beS

Plat;» ober ©tabtbilbeS zu befürchten ift.
§ 2. Sei Straffen unb Slawen oon gerichtlicher

ober lünftterifcher Sebeutung ift bie baupolizeiliche @e=

neljmigung zur Ausführung oon Sauten unb baulichen
älenberungen fdjon bann zu oerfagen, wenn dadurch bie
©igenart beS ©tabt» ober ©trafjenbitbeS beeinträchtigt
mürbe.

§ 3. ®ie. baupolizeiliche ©eneljmigung baulicher
Aenberungen an einzelnen Sauwerten oon gefctjictjtlieber
ober lünftterifcher Sebeutung unb oon Sauten unb bau--
lietjen Aenberungen in ber Umgebung folcljer Sauwerte
ift zu oerfagen, wenn ihre ©igenart ober ber ©inbruef,
ben fie Ijeroorrufen, burcl; bie Ausführung ber Saute
beeinträchtigt würbe.

§ 4. gür Sauten, burcl) beren Ausführung heroor»
ragende SanbfchaftSgegenben unb AuSfidjtSpunfte, ©arten»
unb Parfanlagen oerunftaltet unb in ihrer Aßirtung er»
heblici) beeinträchtigt würben, ift bie baupolizeiliclje ©e»

uefjmigung zu oerfagen.
§ 5. ®ie Anbringung oon Reflamefdjilbern, Auf»

fdjti'ten, Abbildungen, ©djaufäften unb Sidjtreflamen
befcarf einer baupolizeilichen Sewilligung. ®iefe fann
uns ben in ben oorhergeljenben Paragraphen (1—4j
genannten ©rünben oerweigert werben. Sei Prüfung
biefer SorauSfetjungen finb biejenigen gälte ftrenger zu
beurteilen, in welchen bie Reftamen ober ©djaufäften
nicht ben ©efcljäftSintereffen beS ©igentümerS ober SRieterS
oe§ ©ebäubeS, an welchem fie angebracht werben foltert,
ju bienen beftimmt finb. Unter ben gleichen Sorauf»
fetfungen tann bie Saubehörbe bie Sefeitigung bereits
beftehenber Reflamefcljilder, Auffchriften, Abbildungen,
Atdjtreflamen ober ©djaufäften oerfügen.

§ 6. ©egen Serfügungen ber Saupolizei, bie fiel)
auf bie §§ 1—5 biefer Serorbnung ftützen, tann ber
RefurS an ein Kollegium oon ©acljüerftänbigen ober an
bie burcl) ben Seizug oon ©acljoerftänbigen ergänzte
ordentliche SerufungSinftanz ergriffen werben.

®arf man wirtlich fo weit eingreifen? ®ie Korn»
miffion tann biefe grage nach eingehender Prüfung un»
bebingt mit ga beantworten unb zwar auS dem ©runbe,
weil ähnliche Serorbnungen in einigen Racljbarftaaten
bereits in Kraft finb unb bort fdjon oiel ©uteS bewirft
haben, gn nicht allzuweit hinter unS liegender Seit h«t
man tedjmfcfje Aßerfe für ®a§, Aßaffer, ©tefhizität ufw.
erftellt, an denen in äfthetifdjer |)infirf)t oiel gefünbigt
würbe. gn ber legten geit hut man entfehieben einen
Aßeg zum Seffern eingeftfjlagen in ber Aßeife, bag biefe
Sauten beffer gegliedert und ber Umgebung angepaßt
werben.

®ie Kommiffion hut nachfolgende Aßünfdje:

1. ®iefe Serorbnungen füllten möglictjft überall unb
auf 1. Januar 1912 eingeführt werben.

2. Aßo eS zweckdienlich erftfjeint, follen bie Sau»
oorftänbe ber ©täbte fiel) miteinander in Serbinbung
fetjen, über foiche Hauptfragen fidj gegenfeitig auSfpcecljen
unb dem ©täbtetag baS ©rgebniS ber Seratung unter»
breiten. Aßir beuten dabei nicht an eine ftänbige Kont»
miffion, aber eS wäre bei foldjen gragen feljr zwectmä|ig,
wenn einer bie gnitiatioe ergreifen unb bie Kollegen zu
einer Konferenz einladen würbe. —

An biefe Ausführungen fcfjtofj fiel) eine eingehende
® is tuff ion, auS ber wir einiges mitteilen wollen.

SegierungSrat Surtljurt, Safel:
„©egen bie oorgefchlagenen Ah^feu, wie gegen bie

Stufteroorfcljnften habe id) einige Sebenfen. Aßenn ich
mich 1;eute darüber etwas beftimmter ausbrüde, fo ge=

fchieht eS weniger gegen bie ©aclje-, als oielnteljr in der
Abfidtjt, bie ©isfuffiort anzuregen.

„Aßir hüben in ben frühem gahren oiel gefünbigt;
eS wirb fegt beffer. Aber eS befiehl die ©efaljr, bafj
wir über baS giel IjiuauSfcljiefjen. ®ie offizielle Kunft
ift etwas, waS nicht immer glücttich gewirft hat. ®ie
Saubireftoren fuchen ben ©ebäuben, bie unter ihrem
Segime entftehen, ben ©tempcl aufzubrücten. ABirflidje
Künftter tonnen dabei Stühe haben, burdjzufotnmen. ®aS
wirb auch fa fei« bei einer ©adjoerftänbigen=Kommiffion;
fie wirb manchem ^teuerer bie Aüre oerfdjlieffen. Unfere
Serhältniffe finb nidljt wie in Preußen, fie find Heiner.
Aßir ntüffen biefe gentralifation etioaS befürchten, ©inb
wir wirtlich immer fadjlici) in biefen gragen? gft eS

eine ©achoerftänbigen^Kommiffion
„®ine zweite grage ift bie Serteuerung beS SauenS

burd) biefe Sorfcljriften. ®ie Sobenpreife finb nachgerade
fo hoc!;, bah wan nicht noch weiter gehen fann. ®ie
©tabt foil fein Stufeum werben, fie foH leben, pulfieren.
©ine ©tabt, in ber eine gabrif fteljt, bie Hunderten
Serbienft gibt, ift mit lieber, als eine foldje mit einem

fdjönen Stenaiffance» ©ebäube, aber ohne Seben. Sor
allem aber wollen wir fein Rothenburg a ©h- und fein
Senebig.

„Aber zum Seben gehören ©efdjäfte, zu den ©e=

fdtjäften Reftame. ®aS Reflame»Serbot geht entfdjieben
ZU weit, gn einer ©tabt, in ber Seben tjerrfdjen foil,
barf auefj bie Rettame fpredjen. ©oll bie Seljörbe ent»

fcfjeiben, ob bie Rettame fcfjön unb gut angebracht ift?
®a wirb ber Seljörbe entfliehen zu oiel zugemutet.

„®ann bie grage ber ©igentumSgarantie. ®h®fe 2

fpridjt allgemein oon part» unb ©artenanlagen; finb
da öffentliche ober prioate Anlagen oerftanben?

Hr. ZK

MWHmen M SchWe und zur

MderiW der Schönheit der Städte.
Verhandlungen am Schweizerischen Städtetag

in Glarus, 3. September 1911.
(Korr.)

(Schluß.)

^6 7. Für das gewöhnliche Bauverbot ist eine
Entschädigung nicht gerechtfertigt. Tüchtige Architekten
und Baumeister werden ohnehin ihre Häuser so erstellen,
daß sie das Stadtbild nicht verunstalten. Aber bei uns
ist eben Guverbefreiheit; jeder ausgediente Polizist, Schuh-
macher usw. kann Bauspekulant werden. Gerade bei
diesen kommt meistens der materielle Standpunkt in
Betracht. Ob der Bau schön ist, ob er in das Straßen-
bild paßt oder nicht, ist Nebensache; Hauptsache ist
eine möglichst hohe Verzinsung des angelegten Kapitals.

Dieses Spekulantentun: ist der Krebsschaden für alle
diejenigen, die nach langein Studium und in der Praxis
die Aufgabe m praktischen:, sanitärem und feuerpolizeilich
richtigem Sinne und namentlich auch in ästhetischer Be-
ziehung richtig lösen wollen. Diesen Techniker sollen
wir schützen. Das kann mit kleinen Mitteln geschehen.
Die Behörden haben nicht nur ein Recht, sondern ge-
radezu die Pflicht, hier einzugreifen.

Wie das geschehen kann und um den Behörden die
richtige Anleitung zu geben, wurde eine Musterverordnung
zum Schutze des Städtebildes aufgestellt, die als Weg-
leitung dienen soll. Die Aufstellung solcher Bestimmungen
ist möglich, weil das Einführungsgesetz zum neuen Zivil-
gesetzbuch den meisten Kantonen das Recht einräumt,
solche Bestimmungen zu erlassen.

Muster einer Verordnung zum Schutze des Stadtbildes.
8 1. Die baupolizeiliche Genehmigung zur Ausführung

von Bauten und baulichen Aenderungen ist zu versagen,
wenn von diesen eine Verunstaltung des Straßen-, des
Platz- oder Stadtbildes zu befürchten ist.

§ 2. Bei Straßen und Plätzen von geschichtlicher
oder künstlerischer Bedeutung ist die baupolizeiliche Ge-
nehmigung zur Ausführung von Bauten und baulichen
Aenderungen schon dann zu versagen, wenn dadurch die
Eigenart des Stadt- oder Straßenbildes beeinträchtigt
würde.

§ 3. Die. baupolizeiliche Genehmigung baulicher
Aenderungen an einzelnen Bauwerken von geschichtlicher
oder künstlerischer Bedeutung und von Bauten und bau-
lichen Aenderungen in der Umgebung solcher Bauwerke
ist zu versagen, wenn ihre Eigenart oder der Eindruck,
den sie hervorrufen, durch die Ausführung der Baute
beeinträchtigt würde.

8 4. Für Bauten, durch deren Ausführung hervor-
ragende Landschaftsgegenden und Aussichtspunkte, Garten-
und Parkanlagen verunstaltet und in ihrer Wirkung er-
heblich beeinträchtigt würden, ist die baupolizeiliche Ge-
nehmigung zu versagen.

8 5. Die Anbringung von Reklameschildern, Auf-
schristen, Abbildungen, Schaukästen und Lichtreklamen
bedarf einer baupolizeilichen Bewilligung. Diese kann
aus den in den vorhergehenden Paragraphen hl-^4)
genannten Gründen verweigert werden. Bei Prüfung
dieser Voraussetzungen sind diejenigen Fälle strenger zu
beurteilen, in welchen die Reklamen oder Schaukästen
nicht den Geschäftsinteressen des Eigentümers oder Mieters
des Gebäudes, an welchen: sie angebracht werden sollen,
W dienen bestimmt sind. Unter den gleichen Voraus-
setzungen kann die Baubehörde die Beseitigung bereits
bestehender Reklameschilder, Aufschriften, Abbildungen,
Lichtreklamen oder Schaukästen verfügen.

los

8 6. Gegen Verfügungen der Baupolizei, die sich
aus die 88 1^-5 dieser Verordnung stützen, kann der
Rekurs an ein Kollegium von Sachverständigen oder an
die durch den Beizug von Sachverständigen ergänzte
ordentliche Berufungsinstanz ergriffen werden.

Darf man wirklich so weit eingreifen? Die Kon:-
mission kann diese Frage nach eingehender Prüfung un-
bedingt mit Ja beantworten und zwar aus den: Grunde,
weil ähnliche Verordnungen in einigen Nachbarstaaten
bereits in Kraft sind und dort schon viel Gutes bewirkt
haben. In nicht allzuweit hinter uns liegender Zeit hat
man technische Werke für Gas, Wasser, Elektrizität usw.
erstellt, an denen in ästhetischer Hinsicht viel gesündigt
wurde. In der letzten Zeit hat man entschieden einen
Weg zum Bessern eingeschlagen in der Weise, daß diese
Bauten besser gegliedert und der Umgebung angepaßt
werden.

Die Kommission hat nachfolgende Wünsche:

1. Diese Verordnungen sollten möglichst überall und
auf 1. Januar 1912 eingeführt werden.

2. Wo es zweckdienlich erscheint, sollen die Bau-
Vorstände der Städte sich miteinander in Verbindung
setzen, über solche Hauptfragen sich gegenseitig aussprechen
und den: Städtetag das Ergebnis der Beratung unter-
breiten. Wir denken dabei nicht an eine ständige Koin-
mission, aber es wäre bei solchen Fragen sehr zweckmäßig,
wenn einer die Initiative ergreifen und die Kollegen zu
einer Konferenz einladen würde. —

An diese Ausführungen schloß sich eine eingehende
Diskussion, aus der wir einiges mitteilen wollen.

Regierungsrat Burkhart, Basel:
„Gegen die vorgeschlagenen Thesen, wie gegen die

Mustervorschriften habe ich einige Bedenken. Wenn ich
mich heute darüber etwas bestimmter ausdrücke, so ge-
schieht es weniger gegen die Sache-, als vielmehr in der
Absicht, die Diskussion anzuregen.

„Wir haben in den frühern Jahren viel gesündigt;
es wird jetzt besser. Aber es besteht die Gefahr, daß
wir über das Ziel hinausschießen. Die offizielle Kunst
ist etwas, was nicht immer glücklich gewirkt hat. Die
Baudirektoren suchen den Gebäuden, die unter ihren:
Regime entstehen, den Stempel aufzudrücken. Wirkliche
Künstler können dabei Mühe haben, durchzukommen. Das
wird auch so sein bei einer Sachverständigen-Kommission;
sie wird manchem Neuerer die Türe verschließen. Unsere
Verhältnisse sind nicht wie in Preußen, sie sind kleiner.
Wir müssen diese Zentralstation etwas befürchten. Sind
wir wirklich immer sachlich in diesen Fragen? Ist es
eine Sachverständigem Kommission

„Eine zweite Frage ist die Verteuerung des Bauens
durch diese Vorschriften. Die Bodenpreise sind nachgerade
so hoch, daß man nicht noch weiter gehen kann. Die
Stadt soll kein Museum werden, sie soll leben, pulsieren.
Eine Stadt, in der eine Fabrik steht, die Hunderten
Verdienst gibt, ist mir lieber, als eine solche mit einen:
schönen Renaissance-Gebäude, aber ohne Leben. Vor
allein aber wollen wir kein Rothenburg a Th. und kein

Venedig.
„Aber zum Leben gehören Geschäfte, zu den Ge-

schäften Reklame. Das Reklame-Verbot geht entschieden

zu weit. In einer Stadt, in der Leben herrschen soll,
darf auch die Reklame sprechen. Soll die Behörde ent-
scheiden, ob die Reklame schön und gut angebracht ist?
Da wird der Behörde entschieden zu viel zugemutet.

„Dann die Frage der Eigentumsgarantie. These 2

spricht allgemein von Park- und Gartenanlagen; sind
da öffentliche oder private Anlagen verstanden?

Zllnstr. fchweiz. Handw.-Zeitung („Meisterdtatt")



SjttKfh:. u®ieiftetolaâ-) Sft. ÏB

„Unb aile in ben îfjefen oorgefdjlagenen SJlafjnahmen
muff ber ißrioate auf feine Soften fief) gefalten laffen?
®ie Sefjörbe fjat über biefe ©ntfcfjäbigungSfrage eine

ju grope Freiheit; fie labet fiel) mit ben genannten Sor=
fdjriften eine SJladjtfütte auf, bie beforgniSerregenb ift.
SBir f(f)affen eine Étmofpljâre non SeunruljigungS=Se=
ftimmungen unb hängen ein ©amofleSfdjroert um baS

anbëre über baS ©igentum beS ©runbbefiperS".

©tabtrat ®r. Klöti, 3üricf):
„®ine betjörbliclje Kunft, bie ben Steuerungen nic£)t

Zugänglich ift, mirb batb genug jetfalfen. ©ine folclje
Seeinfluffung unb ein folcljeS ftineinregieren in baS ©e=

biet ber Strcljiteften roollen mir nidjt bezroeefen. ®ie
Stljefen unb Sorfcfjriften richten fiel) gegen bie 93 er um
ftaltungen, bie auch bei neuen Sauftclen nicfjt
a priori jum nornefjerein norfjanben finb. SJtan foil
ben Sehörben zutrauen, bafj fie biefe SRafmaljmen nicfjt
bem Sucljftaben nad) anroenben. ®a ift fdjon ber
SBiberftanb beS ©igentümerS unb bes KünftlerS zu
fürdjten.

„SBirb baS Sauen roirflid) nerteuert? Qcfj glaube
baS nidjt. ®aS Serbot einer recht Ijäfffiefjen Saute t'ann
Docl) baS Sauen nidjt nerteuern ; man t'ann mit fefjr be=

fcfjeibenen SRitteln ein einfacljeS unb fdjöneS £tauS bauen,
©erabe in einem neuangebracfjten ©djmucf liegt oielfadj
eine Serteuerung ber Sauten.

„tyn Sejug auf Steffame foil eS ungefähr bleiben roie

bisher ®ie größeren ©cfjroeijerftabte haben ja bereits
baS ißlafalroejen georbnet. SBenn aber gegen einen See
IjinauS Stetiamercänbe mit Ijäplidjen Steflamen erftellt
roerben molten, fo foil man abroehren. ®ie ©tabt 3ütid)
hat mit ber einzigen Seftimmung, bap Sranbmauern
eine gefällige garbe erhalten müffen, gute ©rfafjrungen
geinadjt. Stan mill alfo audj hier burcljauS nicht ju
oiel reglementieren, fonbern nur ben Slueroüctjfen unb
ber oerunftaltenben SMlatne fteuexn.

„Unter ben Einlagen unb ©arten finb nur öffentlidje,
nicht prioate oerftanben.

„^infichtticl) ber ©ntfdjäbigungsfrage bürfte eS

fehr fchmierig fein, einen befferen Wortlaut für biefe

Seftintmungen zu finben. ®aS SDtafj ift ein relatioeS.
SBenn z- S. in einem Quartier mit niebern Käufern
eine aujjerorbentlidj tjolje SOtietstaferne erftellt merben

foil, fo fann man oerlangen, bap ba§ betreffenbe ©runb=
ftücf nicht mehr ausgenützt roerben barf, als bie benadj»
harten, ohne bafj man etroaS entfcljäbigen muff. SBenn

man aber roegen ber Slusficht, roegen einem öffentlidjen
©ebäube, einem ®et\ftnal ufro., baS matt beffer fictjtbar
machen mill, in ber Sefdjränf'ung roeiter geht, fo muf;
entfcfjäbigt roerben. SBenn baS bä^licfje Sauen an unb
für fiel) geftattet unb alte SerbefferungSforberungen ent

fdjäbigt roerben utüfjten, fo befäme ntatt non folct)en,
bie barauf ausgehen, fo oiele hä^lidtje projette, roie fie
ohne bie ©ntfdjäbigung nie eingereicht roorben roären".

©tabtrat Sogelfanger, 3^^ic£)•
„®ie SJlufteroerorbnung in § 5 gefällt mir nicht. gür

©täbte fottte etroaS größere Freiheit infofern befietjen,
bafi nicht allein bie Saubetjörbe tjier entfdjeiben lann,
fonbern audj anbere ^nftanzen, z- S. bie tjMijeibefjorbe.
®ie Saubel)örbe roürbe fidj in grofjen ©täbten erttfdtjieben

ju oiel auflaben. 3" ben §§ 1, 3 unb 6 foil baS SBort
Saupolizei geftvichen roerben".

tiefem Slntrag roirb ohne roeitereS jugeftimmt.

©tabtrat Schlatter, © chaff häufen:
„®ie SluSfühvuttgen non fperrn SiegierungSrat Surf»

hart, Safel, fuffen auf bent römifcfjen Se<ht, baS baS

ißrioateigentum mögtichft geroahrt roiffen roiH. 3m 3roeifel

ber prioaten unb öffentlichen Qntereffen ift aber nach

unfern Sluffaffungen bem öffentlichen Secljt ben Sorpcj
ZU geben. @S ift nicht zu befürchten, ba| grope ißrioab
intereffen gefäljrbei finb; baS um fo eher, roenn matt
berücffichtigl, roelcher Slrt biefe prioaten jjntereffen
Unfere heutige Saufunft ift auf einem '•fiunft angelangt,
ba§ bie Sanbljäufer unb bie Mraerlidtcit Käufer oer'

hältnisntähtg gut gebaut ,roèrbraf ®ië ©efahr beftetjt
beim ©efdjäftShauS^ beim ftäbtifchen ^jauS unb beim

Äleinroohnungsbau. j5®iefer ßleintoohnungSbau ift meift
©adje ber ©pefulanten, bie oielfadj für foldje ©acEjen
fein SerftänbniS an ben £ag legen. Sei einer Silla,
bei einem großen ©efchäftShauS jietjt man einen Slrchitelten
bei; bie Slrbeitetroohnungen bagegen bauen Slieifier, bie

für bie dftfjetifcfje unb oolfSroittf'chaftlidje ©eite tnandi=
mal feinen ©inn haben. £>ier ift ber Qrt, roo bie die-,

hörben einfcfjreiten müffen; h^r finb bie öffentlichen unb

ooIfSroirtfdjaftliçhen ^ntereffen gefährbet, bie gcöfjer finb,
als baS ifkioatintereffe. ®ie ©efahr befteht nicht, baf
bie ©emeinbe=Serroaltungeit burdj biefe Sfjefen in ihren
Kompetenzen erftiefen. ®ie ®urcl)führung biefer ©runb»
fät)e roirb auch nicht rafdjefienS unb mit aller Schärfe
erfolgen in ben einzelnen ©täbten. 2tm einen Qrt macht

tnanS, am attbern roeniger, am Dritten gar nicht. ÜJian

foil aber ben Sehörben, bie auf biefem ©ebiete eingreifen
roollen, bie Kontpetenz hic^u geben. SBir roollen nicht

reglementieren ober ^ßolizeiartifel aufftellen, fonbern un§

roehren gegen bie Serunftaltung beS ©täbtebilbeS burrf)
föhledjte Sauroeife. ®a finb eS aber nicht allein bie

groffen ©täbte, in benen baS gefcfjeljen foil, fonbern audj
bie fleinerett Orte, bie ©efaljr laufen fönnen, oerun=

ftaltet z» roerben. Sîidjt baS Serbot, baS tjeifjt bie

ißolizei foil gleich ëinfcfireiten, fonbern man rebet oorerft
mit ben Beuten, ©rft roenn auS ©igenfittn bie öffent--

lieben gefshäbigt roerben, fann man bie J|3a»

ragraphen anrufen. ®abei ift feine Schablone zu be-

fürchten. SBie oiel man in biefer fMnficfjt erreichen fann,

Zeigt rootjl am beften ber SHündjener SBalbfriebhof : Son

jebem ©rabbenfmal oerlangt man eine âeidjnung, bie

genehmigt fein ntuj). SDamit hat man bis jept foju»

fagen gar feine Slnftänbe gehabt. ®ie Beute finb Durch

gute Seifpiele fcfjnell belehrt roorben. @S ift nicht ge»

fagt, bafj man beim fchönen Sauen auch teurer baut.

Start oerlangt nicht reichliche Susftattung, fonbern ein

fcfjöneS ©efamtbilb. ®as ift ein burd)auS berechtigtes

Serfahren, namentlich bei unS, roo roir noch mehr

Zu fd)üt)en haben, als baS Sluslanb. @S ift nicht etma

ein oerbohrter ^teimatfehup, bem roir Ijrot baS SBort

fprechen; roir finb oieltnehr ber Steinung, bie ©täbte

haben bie ißflicfjt, fepöne Silber zu betoaljren. Sleetle

dß t i o at in tereffen follen Dabei nicht gefdjmälert roerben.

®ie Sorfchviften richten fiel) nur gegen Die Serunftaltungen,
nicht gegen ba§ Sauen überhaupt; baS ©trafgefep ift

ja audj nicht gegen jebermarttt, fonbern gegen Diejenigen

gemacht roorben, bie Strafe oerbienen".

StegierüngSrat 21. ©töcftin, Safel:
„2)ie Serorbnung foil nur ein Stuft er fein, feine

altgemein gültige Sorfdjrift. ®urch biefe Sthefen unb

bie Serorbnung roollen roir oorforgen unb ber Unficf)^'
heit, bie heute in biefer Sezieljung bei Sefucfetr noch

hie unb Da befteht, eine fiebere Sahn eröffnen." —

SJÎit ben oon Stabtrat Sogelfanger, Qüridj, beantrag»

ten Slenberungen gelangten bie Stljefen, roie bie Slufteo
oerorbnung einftimmig zur Sinnahme.

ßroeifelSohne roerben fie balb ihre guten grücljte

tragen.

M«str. Ichwetz. H««dw.-Zeima« ^„Metfterowtt'j Sk. îK

„Und alle in den Thesen vorgeschlagenen Maßnahmen
muß der Private aus seine Kosten sich gefallen lassen?
Die Behörde hat über diese Entschävigungsfrage eine

zu große Freiheit; sie ladet sich mit den genannten Vor-
schriften eine Machtfülle auf, die besorgniserregend ist.
Wir schaffen eine Atmosphäre von Beunruhigungs-Be-
stimmungen und hängen ein Damoklesschwert um das
andere über das Eigentum des Grundbesitzers",

Stadtrat Dr. Klöti, Zürich:
„Eine behördliche Kunst, die den Neuerungen nicht

zugänglich ist, wird bald genug zerfallen. Eine solche

Beeinflussung und ein solches Hineinregieren in das Ge-
biet der Architekten wollen wir nicht bezwecken. Die
Thesen und Vorschriften richten sich gegen die Ver un-
staltungen, die auch bei neuen Baustilen nicht
u priori zum vorneherein vorhanden sind. Man soll
den Behörden zutrauen, daß sie diese Maßnahmen nicht
dem Buchstaben nach anwenden. Da ist schon der
Widerstand des Eigentümers und des Künstlers zu
fürchten.

„Wird das Bauen wirklich verteuert? Ich glaube
das nicht. Das Verbot einer recht häßlichen Baute kann

doch das Bauen nicht verteuern; man kann mit sehr be-

scheidenen Mitteln ein einfaches und schönes Haus bauen.
Gerade in einem neuangebrachten Schmuck liegt vielfach
eine Verteuerung der Bauten.

„In Bezug auf Reklame soll es ungefähr bleiben wie
bisher Die größeren Schweizerstädte haben ja bereits
das Plakatwesen geordnet. Wenn aber gegen einen See

hinaus Reklamewände mit häßlichen Reklamen erstellt
werden wollen, so soll man abwehren. Die Stadt Zürich
hat mit der einzigen Bestimmung, daß Brandmauern
eine gefällige Farbe erhalten müssen, gute Erfahrungen
gemacht. Man will also auch hier durchaus nicht zu
viel reglementieren, sondern nur den Auswüchsen und
der verunstaltenden Reklame steuern.

„Unter den Anlagen und Gärten sind nur öffentliche,
nicht private verstanden.

„Hinsichtlich der Entschädigungsfrage dürfte es

sehr schwierig sein, einen besseren Wortlaut für diese

Bestimmungen zu finden. Das Maß ist ein relatives.
Wenn z. B. in einem Quartier mit niedern Häusern
eine außerordentlich hohe Mietskaserne erstellt werden
soll, so kann man verlangen, daß das betreffende Grund-
stück nicht mehr ausgenützt werden darf, als die benach-
harten, ohne daß man etwas entschädigen muß. Wenn
man aber wegen der Aussicht, wegen einem öffentlichen
Gebäude, einem Denkmal usw., das man besser sichtbar
machen will, in der Beschränkung weiter geht, so muß
entschädigt werden. Wenn das häßliche Bauen an und
für sich gestattet und alle Verbesserungsforderungen ent

schädigt werden müßten, so bekäme man von solchen,
die darauf ausgehen, so viele häßliche Projekte, wie sie

ohne die Entschädigung nie eingereicht worden wären".

Stadtrat Vogelsanger, Zürich:
„Die Musterverordnung in § 5 gefällt mir nicht. Für

Städte sollte etwas größere Freiheit insofern bestehen,

daß nicht allein die Baubehörde hier entscheiden kann,
sondern auch andere Instanzen, z. B. die Polizeibehörde.
Die Baubehörde würde sich in großen Städten entschieden

zu viel aufladen. In den ZZ 1, 3 und 6 soll das Wort
Baupolizei gestrichen werden".

Diesem Antrag wird ohne weiteres zugestimmt.

Stadtrat Schlatter, Schasshausen:
„Die Ausführungen von Herrn Regierungsrat Burk-

hart, Basel, fußen auf dein römischen Recht, das das

Privateigentum möglichst gewahrt wissen will. Im Zweifel

der privaten und öffentlichen Interessen ist aber nach
unsern Auffassungen dem öffentlichen Recht den Vorzug
zu geben. Es ist nicht zu befürchten, daß große Privat-
interessen gefährdet sind; das um so eher, wenn man
berücksichtigt, welcher Art diese privaten Interessen sind,
Unsere heutige Baukunst ist aus einem Punkt angelangt,
daß die Landhäuser und ds^MrWlichen Häuser ver-
hältnismäßig gut gebaut -.wêroî "Me Gefahr besteht
denn Geschäftshaus^ beim städtischen Haus und beim

Kleinwohnungsbau, ^Dieser Kleinwohnungsbau ist meist
Sache der Spekulanten, die vielfach für solche Sachen
kein Verständnis an den Tag legen. Bei einer Villa,
bei einein großen Geschäftshaus zieht man einen Architekten
bei; die Arbeitelwohnungen dagegen bauen Meister, die

für die ästhetische und volkswirtschaftliche Seite manch-
mal keinen Sinn haben. Hier ist der Ort, wo die Be-

hörden einschreiten müssen; hier sind die öffentlichen und

volkswirtschaftlichen Interessen gefährdet, die größer sind,
als das Privatinteresse. Die Gefahr besteht nicht, daß
die Gemeinde-Verwaltungen durch diese Thesen in ihren
Kompetenzen ersticken. Die Durchführung dieser Grund-
sätze wird auch nicht raschestens und mit aller Schärfe
erfolgen in den einzelnen Städten. Am einen Ort macht

mans, am andern weniger, am dritten gar nicht. Man
soll aber den Behörden, die auf diesem Gebiete eingreifen
wollen, die Kompetenz hiezu geben. Wir wollen nicht

reglementieren oder Polizeiartikel ausstellen, sondern uns

wehren gegen die Verunstaltung des Städtebildes durch

schlechte Bauweise. Da sind es aber nicht allein die

großen Städte, in denen das geschehen soll, sondern auch

die kleineren Orte, die Gefahr laufen können, oerun-
staltet zu werden. Nicht das Verbot, das heißt die

Polizei soll gleich einschreiten, sondern man redet vorerst
mit den Leuten, Erst wenn aus Eigensinn die öffent-
lichen Interessen geschädigt werden, kann man die Pa-
ragraphen anrufen. Dabei ist keine Schablone zu be-

fürchten. Wie viel man in dieser Hinsicht erreichen kann,

zeigt wohl am besten der Münchener Waldfriedhof: Von

jedem Grabdenkmal verlangt man eine Zeichnung, die

genehmigt sein muß. Damit hat man bis jetzt sozu-

sagen gar keine Anstünde gehabt. Die Leute sind durch

gute Beispiele schnell belehrt worden, Es ist nicht ge-

sagt, daß man beim schönen Bauen auch teurer baut,

Man verlangt nicht reichliche Ausstattung, sondern ein

schönes Gesamtbild. Das ist ein durchaus berechtigtes

Verfahren, namentlich bei uns, wo wir noch viel mehr

zu schützen haben, als das Ausland, Es ist nicht etwa

ein verbohrter Heimatschutz, dem wir hier das Wort
sprechen; wir sind vielmehr der Meinung, die Städte

haben die Pflicht, schöne Bilder zu bewahren. Reelle

Privatinteressen sollen dabei nicht geschmälert werden,

Die Vorschriften richten sich nur gegen die Verunstaltungen,
nicht gegen das Bauen überhaupt; daL Strafgesetz ist

ja auch nicht gegen jedermann, sondern gegen diejenigen

geinacht worden, die Strafe verdienen".

Regieru-ngsrat A, Stöcklin, Basel:
„Die Verordnung soll nur ein Muster sein, keine

allgemein gültige Vorschrift, Durch diese Thesen und

die Verordnung wollen wir Vorsorgen und der Unsicher-

heit, die heute in dieser Beziehung bei Rekursen noch

hie und da besteht, eine sichere Bahn eröffnen,"

Mit den von Stadtrat Vogelsanger, Zürich, beantrag-

ten Aenderungen gelangten die Thesen, wie die Muster-

Verordnung einstimmig zur Annahme,
Zweifelsohne werden sie bald ihre guten Früchte

tragen.
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